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Öffentliche Bekanntmachung des Amtes "Am Stettiner Haff"





Hinweis: 

Gemäß § 129 i. V. m. § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) kann ein Verstoß gegen Verfahrens-  

und Formvorschriften, die in der KV M-V enthalten sind oder aufgrund dieser erlassen wurden, nur inner- 

halb eines Jahres seit öffentlicher Bekanntmachung dieser Satzung geltend gemacht werden. Der Verstoß  

ist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß erge- 

ben soll, gegenüber dem Amt "Am Stettiner Haff" geltend zu machen. Abweichend davon kann eine Verlet- 

zung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden.


